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DER PÄDASOSISCHE BEOBACHTER
im Kanton Zürich

Organ des Kantonalen Lehrervereins — Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung
Erscheint monatlich einmal

18. Jahrgang Nr. 7 19. Juli 1924

Inhalt: Zürcherischer Kantonaler Lehrerv rein: Ordentliche Delegiertenversammlung. — Zum Lohnabbau in der Stadt Zürich. —
Zum 50.,ährigen Jubiläum einer Seminarklasse. — Zürcherische Kantonale Sekundarlehrerkonferenz : Jahresversammlung.

Zürcherischer Kantonaler Lehrerverein.

Ordentliche Delegiertenversammlung
Samstag, den 31. Mai 1924, nachmittags 2% Uhr,

im JJoc^schn^ebäMde tu Zürich-.

Der jVamensaufruf ergibt: Anwesende oder vertretene De-
legierte 71; entschuldigt abwesende 2; unentschuldigt' ab-
wesende 6.

Forsitz ; Präsident. £7. //ardmeier, Uster.
Gteschäf te :

1. FröJfraiJigsicort des Präsidenten.
2. Proto/tcdi der ordentlichen Delegiertenversammlung und der

Generalversammlung vom 26. Mai 1923. Siehe «Päd. Beob.»
Nr. 6, 1923.

3. Anniensawfrnf.
4. JaJiresberictif pro 2923. Referent: Präsident £7. ifardmeier.

Siehe «Päd. Beob.» Nr. 2, 3 und 5, 1924.
5. Abnahme der JaJiresrec/iraingf 2923. Referent: Zentral-

quästor A Pfenningen. Siehe «Päd. Beob.» Nr. 2, 1924.
6. Foranschlag für da-s Jahr 2924 und Festsetzung des Jahres-

beifrages. Referent: Zentralquästor -4. Pfenninger. Siehe
«Päd. Beob.» Nr. 1, 1924.

7. Perichterstattung über die Festätigungsioahlen der Sehun-
darfehrer 2924. Referent: Aktuar [/. Siegrist. Siehe «Päd.
Beob» Nr. 4, 1924.

8. Mbioehr der Angri/fe! auf die Staatsschute. Referent: F.
Schönenherger, Mitglied des Kantonalvorstandes.

9. £7rsatzioahten:
a) eines Mitgliedes des Kantonatoorstandes an Stelle der

zurücktretenden Fräulein Clara Hoffmann, Lehrerin in
Zürich ;

b) eines Delegierten in den Schweizerischen Lehrcroera'n
an Stelle des zurücktretenden 0. Pfister, Steuerkommis-
sär in Winterthur.

10. Abfälliges.
1. Der Vorsitzende entbietet den Delegierten herzlichen

Gruß und Willkomm. Sein £7rö/fnungsioort, das sich in ex-
tenso an leitender Stelle der letzten Nummer befindet, gibt den
vielseitig erwarteten Aufschluß über den Stand der Besoldungs-
frage.

2. Das Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung
vom 26. Mai 1923, wie es im «Päd. Beob.» No. 6 (1923) ver-
öffentlicht ist, wird unter Verdankung an den Protokollführer
genehmigt.

3. Vom Ergebnis des Namensaufrufes ist im Eingang No-
tiz genommen.

Prof. A. Lüthi in Küsnacht, unser langjähriger Delegier-
ter, entschuldigt sein Wegbleiben von der heutigen Versamm-
lung. Wohl habe er nach längerer Kranheit seine Lehrtätig-
keit am Seminar wieder aufgenommen, doch sei sein Gesund-
heitszustand noch nicht derart, daß er der heutigen Tagung
hätte beiwohnen wollen. Auf freudig begrüßten Antrag des
l orsitzenden beschließen die Delegierten, dem lieben, Wohl-
bewährten Förderer der zürcherischen Lehrerschaft die besten
Wünsche zur völligen Genesung zu übermitteln.

4. Der Jahresbericht pro 2923, erstattet vom Vorsitzenden,
in den Nummern 2, 3 und 5 des «Päd. Beob.» (1924) veröffent-
licht, wird von der Versammlung ohne Bemerkung entgegen-
genommen.

5. Abnahme der Jahresrechnung 2923. Die Rechnung 1923,
die den Mitgliedern in einer kurzen Übersicht im «Päd. Beob.»

No. 2 (1924) bekannt gegeben wurde, wird dem Quästor Alb.
Pfenninger, der über einzelne Punkte noch nähern Aufschluß
gibt, auf Antrag der Rechnungsrevisoren der Delegiertenver-
Sammlung unter bester Verdankung an den Rechnungssteiler
zur Abnahme empfohlen und stillschweigend genehmigt.

6. Zum Foranschlag pro 2924, welcher im «Päd. Beob.»
No. 1 (1924) erschienen ist, stellt F. Fonegger in Zürich den
Antrag, es möchte der Jahresbeitrag, der um einen Franken
abgebaut werden konnte, wie vom Kantonalvorstand vorge-
sehen, auf Fr. 6.— festgesetzt werden, was von der Versamm-
lung gutgeheißen wird.

7. Was die Feslälignngsioahlen der Sefcumfarfehrer 2924

anbetrifft, sei auf die im «Päd. Beob.» No. 4 (1924) bereits ver-
öffentlichte Arbeit von Ufr. Siegrist verwiesen. Seine münd-
liehen Ausführungen gelten der noch eingehenderen Beleuch-
tung verschiedener Auswüchse, die sieh anläßlich der Wieder-
wählen in einzelnen Gemeinden zeigten.

8. Das Referat F. Schönenbergers, die Abicebr der An-
griffe auf die Slaalsscbiife betreffend, ist in der letzten Nummer
uneres Organs ausführlich dargetan, worauf verwiesen sei.

9. Den Abschluß der Verhandlungen bilden zwei Ersatz-
icabten.

Leider war Fräulein Clara Hoffmann, Lehrerin in Zürich,
die dem Kantonalvorstand seit 1922 angehörte, krankheits-
halber schon längere Zeit gezwungen, dessen Sitzungen fern-
zubleiben, was sie zum Rücktritt bewog. An ihre Stelle wird
als Vertreterin der Lehrerinnen im FawtouaForstarid Fräulein
Marta Sidter, Lehrerin in Zürich, vorgeschlagen und von der
Versammlung einstimmig gewählt.

Der Vorsitzende verdankt Fräulein Hoffmann, sowie Fräu-
lein Marta Schmid in Höngg, unserer frühern Besoldungs-
statistikerin, die ihre Nachfolgerin während deren Ahwesen-
heit interimsweise wieder vertrat, ihre dem Z. K. L.-V. gelei-
stete Arbeit aufs beste.

Otto Pfister, Steuerkommissär in Winterthur, wünscht seine

Entlassung als Delegierter der Sektion Zürich im S. L.-F.
Auf Vorschlag des Sektionspräsidenten Siegrist in Winterthur
beliebt unser Quästor Alb. Pfenninger, Sekundarlehrer in Win-
terthur-Veltheim, den die Versammlung einstimmig an Stelle
Pfisters wählt, dessen treffliehe Mitarbeit im Z. K. L.-V. Hard-
meier noch bestens verdankt.

10. Attfäftiges. Es werden weiter keine Geschäfte ge-
meldet, so daß Präsident Hardmeier die Tagung um % 5 Uhr
schließen kann. Schlatter.

Zum Lohnabbau in der Stadt Zürich.
Nun ist der Lohnabbau auch für die Lehrerschaft des

größten Gemeinwesens unseres Kantons zur Tatsache gewor-
den. Der Große Stadtrat hat die Abbauvorlage durchberaten
und bereinigt. Am 24. August a. c. wird der Souverän sein Ja
und Amen dazu sagen; denn das Gesetzlein (Abänderung dér
Artikel 168—178 der Gemeindeordnung) ist unbestritten.

Daß der Lohnabbau für die Lehrerschaft durch die Ver-
hältnisse heute so wenig gerechtfertigt ist, als er es vor einem
Jahre für die städtische Beamten- und Arbeiterschaft: war —,
darüber ist eigentlich kein Wort zu verlieren. Die Teuerung
hält allen Zusicherungen und Berechnungen zum Trotze an.
Gelegentliche. Rückgänge erweisen sich höchstens als perio-
dische Schwankungen; dafür bewegen sieh die Mietzinse ein-
deutig und beängstigend in aufsteigender Linie. Die getroffé-
nen Maßnahmen zur Belebung der Bautätigkeit sind unzuläng--
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lieh. Es fehlt ihnen der große Zug; es spricht aus ihnen mehr
Angst vor den Folgen der Wohnungsmisere, als zielbewußter
fester Wille zur Lösung des Problems. Wenn dabei gerade
die Kreise, die am lautesten nach Lohnabbau geschrien haben,
auch die Aufhebung des Mieterschutzes verlangen, zeigt das

wohl deutlich genug, wie da die Interessen des Geldsackes alle
volkswirtschaftlichen Erwägungen überwiegen. So sind leider
trotz Lohnabbau weitere Mietzinssteigerungen nicht ausge-
schlössen. Mit Sehnsucht und mit Schmerzen gedenkt da die
Lehrerschaft ihrer veränderlichen Wohnungsentschädigung,
die im Gesetz vom 2. Februar 1919, entgegen ihrem Willen, in
eine feste gesetzliche Zulage verwandelt wurde. Sie fühlt es
heute nun schwer genug, daß sie damals einen Lohnabbau für
die Zukunft erlitt. Diesen rechnet man ihr jetzt nicht an, und
der erneute Abbau trifft sie darum doppelt.

Unter solchen Umständen mag es manchem unbegreiflich
erscheinen, daß sich die Lehrerschaft nicht mit allen zu Ge-
bote stehenden Mitteln gegen eine weitere Herabsetzimg ihres
Gehaltes und Verschlechterung ihrer Lebenshaltung zur Wehr
setzte und zwar um so mehr, als ja die Rechtmäßigkeit eines
Lohnabbaues während der Amtsdauer, trotz aller Vorbehalte,
keineswegs feststeht. Um die Haltung der städtischen Lehrer-
schaft zu verstehen, muß man ihren Lohnabbau im Zusammen-
hang mit demjenigen der städtischen Beamten und Angestellten
betrachten.

Zu Beginn des Jahres 1923, zu einer Zeit also, als die Re-

aktion den Kulminationspunkt erreicht hatte und glaubte, dem
arbeitenden Volke alles bieten zu dürfen, legte der Kleine Stadt-
rat von Zürich eine Lohnabbauvorlage für die städtischen Be-
amten, Angestellten und Arbeiter vor, die in ihrem Ausmaß
jede Rücksicht vermissen ließ und deren Verwirklichung für
die untern Angestellten und die städtischen' Arbeiter eine di-
rekte Gefährdung der Existenz bedeutet hätte. Die Vorlage
sah in einzelnen Besoldungsklassen einen Abbau pro Jahr bis
zu 1400 Fr. vor und reduzierte den Monatsgehalt der ständigen
Arbeiter sogar um 142,5 Fr. Man greift sich heute noch un-
willkürlich an den Kopf, wenn man diese Zahlen liest, und ein
Frösteln durchzittert uns, wenn wir daran denken, daß solche
Vorschläge hätten Wirklichkeit werden können. Der Kleine
Stadtrat suchte seine Vorlage durch ein reiches Zahlen- und
Tabellenmaterial zu stützen, dessen Bedeutung für das prak-
tische Leben wohl ziemlich eindeutig aus der einen Tatsache
hervorgeht, daß darin der mittlere Preis für eine Dreizimmer-
wohnung zu 763 Fr. errechnet wurde, währenddem heute Woh-
nungssuchende ein großes Glück haben müssen, wenn sie eine
solche, und zwar eine ganz einfache, zu 1200 Fr. finden.

Die städtische Exekutive hoffte in ihrer Mehrheit zuver-
sichtlich auf das Gelingen ihres Anschlages. Sie baute haupt-
sächlich auf den Neid der Privatarbeiter, deren ganz bedenk-
liehe, durch die Krise bedingte Löhne zum Vergleich heran-
gezogen wurden. Sie rechnete aber auch auf die Uneinigkeit
in den Reihen der «Städtischen» selbst, da der Abbau in den
obern Besoldungskklassen sehr maßvoll gehalten und bei den
in Betracht fallenden Lohnsummen leichter zu ertragen war.

In dieser Situation galt es, eine einheitliche Kampffront
zur Abwehr des Angriffes zu schaffen, und es darf heute mit
Genugtuung festgestellt werden, daß die Lehrerschaft. — ob-
schon nicht in den Abbau einbezogen — ihre Aufgabe sofort
klar erkannte. Einmal sah sie natürlich ohne weiteres die Ge-
fahr der Isolierung und war keinen Augenblick im Zweifel
darüber, was ihrer harrte, wenn eine solche Vorlage zur An-
nähme gelangen sollte. Dann aber wollte sie auch, ohne Rück-
sieht auf sich selbst, nicht untätig! zusehen, wie die Lebens-
haltung einer großen Gruppe des arbeitenden Volkes derart
maßlos herabgesetzt werden sollte. Sie stellte sich ohne Be-
sinnen in die Reihen der Kämpfenden; ja sie hat ein wesent-
liches Verdienst daran, wenn es gelang, die verschiedenen In-
teressen unter einen Hut zu bringen und eine einheitliche
Kampffront vom untersten städtischen Arbeiter bis zum ober-
sten Beamten — der Kleine Stadtrat natürlich ausgenommen —
zu schaffen. In einer Eingabe an den Stadtrat zuhanden der
großstadträtlichen Kommission für Beratung der Vorlage be-
treffend Lohnabbau wurden Abzüge von 300—600 Fr. postu-
liert, bei der ersten Lohnklasse beginnend und sich bis zur

12. Klasse regelmäßig steigernd; für die 6 Klassen des Lohn-
regulativs der städtischen Arbeiter wurde ein Abzug von
600 Fr. vorgeschlagen. Zum Zwecke eines gewissen Aus-
gleiches des seinerzeit im umgekehrten Verhältnis erfolgten
Aufbaues wurden auch in diesem Gegenvorschlag die untern
Klassen stärker belastet, und sie fügten sich, die Gefahr geson-
derter Aktionen wohl erkennend. Auf Grund dieser Eingabe
entstand dann in den Kommissionsberatungen und im Großen
Stadtrate eine Vorlage, die im wesentlichen die Vorschläge des

Personals berücksichtigte. Doch wurde dieser gegenüber an
der Vorlage des Kleinen Stadtrates festgehalten, und man rü-
stete nun beidseitig zum Abstimmungskampfe. Es wurde mit
Hochdruck gearbeitet. Der 3. Juni 1923 brachte aber der Re-

aktion und dem Kleinen Stadtrate eine Niederlage, aus der ein
Ministerium seine Konsequenzen hätte ziehen müssen.

Durch die gezeichnete Stellungnahme im Abstimmungs-
kämpfe vom 3. Juni war die Haltung der Lehrerschaft für den
eigenen Lohnabbau prajudiziert. Sie war im voraus auf einen
Abbau in dem Ausmaß, wie er für die «Städtischen» erfolgt
war, vorbereitet und bereit, einem solchen, aber keinem höhern,
zuzustimmen. Sie konnte das um so eher, als ein allfälliger
Abbau auf dem Gebiete des Kantons, der zWar heute ausge-
schlössen erscheint, von der Stadt getragen wird. Die Lehrer-
schaft ist also den städtischen Beamten und Angestellten voll-
ständig gleichgestellt. Sie hat dabei einzig den Vorbehalt ge-
macht, daß sie bei einer künftigen Neureglung der Besoldungs-
Verhältnisse in diejenige Besoldungsklasse eingereiht werden
möchte, in die sie, ihrer Vorbildung und ihrer verantwortungs-
reichen Arbeit nach, hineingebort.

Eine andere Stellungnahme hätte in den Kreisen, mit denen

man am 3. Juni zusammenging, niemand verstanden. So ist
denn der Abbau in dem durch jene Abstimmung gegebenen
Rahmen erfolgt, und nur da, wo besondere Verhältnisse es

rechtfertigen, sind Ausnahmen gemacht worden. Ich möchte
die Vorlage nicht im einzelnen darlegen. Das Ausmaß des

Abbaues ergibt sich aus den folgenden Angaben. Die Abbau-
summe vom Maximum der Besoldung beträgt für Sekundär-
lehrer 408 Fr., für Primarlehrer 420 Fr. Die Besoldungen der
Arbeitslehrerinnen, Kindergärtnerinnen, der Fach- und Hand-
arbeitslehrer erleiden ebenfalls entsprechende Reduktionen.
Auf den ersten Blick mögen die Zahlen ziemlich bescheiden
erscheinen. Aber sobald sie sich im Budget einer Lehrers-
familie praktisch auswirken, werden sie spürbar genug sein.

Neben diesem allgemeinen Abbau zeigt die Vorlage für die
Lehrerschaft noch besondere Härten. Einmal ist davon die
Rede, den Abbau auf den 1. Mai rückwirkend zu erklären.
Nun ist es wohl richtig, daß die städtischen Beamten und Ar-
heiter schon seit einem Jahre den Abbau zu ertragen haben;
aber diese Tatsache macht die Rückwirkung nicht weniger
hart und schwer für die, welche heute davon getroffen wer-
den. Es ist verwunderlich, daß sich niemand grundsätzlich da-

gegen ausgesprochen hat. Vom rechtlichen Standpunkt aus
scheint es uns nicht angängig, einen Besoldungsabbau auf
einen früheren Zeitpunkt in Kraft zu erklären, als auf den,
da er Gesetz wird. Das geht insbesondere aus dem Wortlaute
der Vorbehalte hervor, die von den Behörden an die Bestatt-
gungswahien geknüpft wurden. Ist die Rechtmäßigkeit dieser
Vorbehalte schon an sich umstritten, so berechtigen sie ganz
sicher während der Amtsdauer nur zu einem Abbau, der sofort
in Kraft tritt; eine Rückwirkung ist ausgeschlossen. Wenn
die Lehrerschaft diesen Rechtsstandpunkt nicht zum vorne-
herein eingenommen und vertreten hat, tat sie es nur mit Rück-
sieht auf den noch früher erfolgten Abbau bei den Funktio-
nären der Stadtverwaltung. Deswegen ist es aber doch be-

dauerlich, daß ein solches Präjudiz ohne jeden Widerspruch
hat geschaffen werden können. Immerhin wird ja die Besol-
dungsverordnung mit den Ubergangsbestimmungen vom Gro-
ßen Stadtrat erlassen, und da ist vieleicht das letzte Wort noch
nicht gesprochen.

Als besondere Härte empfindet es die Lehrerschaft weiter,
daß ihr die Ehrengabe für 25jährige Diensttätigkeit, wie sie
den «Städtischen» ausgerichtet wird, versagt blieb. Es ist
kleinlich, daß die Stadt, der die Lehrerschaft doch die Dienste
ganz leistet, sich da hinter den Kanton versteckt und die Ehren-
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gäbe nur von dem auf sie fallenden Besoldungsanteil ausrieh-
ten will. Doch scheint bei dem für uns so nachteiligen Be-
Schluß weniger böser Wille, als unrichtige Einschätzung der
bestehenden Verhältnisse maßgebend gewesen zu sein. Leider
ist ein Korrektiv kaum mehr möglich, und so müssen wir uns
wohl oder übel mit der Sache abfinden, so ungerecht sie
auch ist.

Glücklicherweise hat die Abbauvorlage auch ihre Licht-
punkte. Als einen solchen möchte ich die Regelung der Pen-
sionierung bezeichnen. Diese erfolgt künftig nach den Grund-
sätzen der städtischen Versicherungskasse. Wird also eine
Lehrkraft durch den Regierungsrat pensioniert, so ergänzt die
Stadt das gewährte Ruhegehalt auf diejenige Summe, die unter
den gleichen Dienst- und Lohnverhältnissen ein Mitglied der
städtischen Versicherungskasse beziehen würde, im Maximum
auf 70% des bezogenen Gehaltes, oder was auf das gleiche
hinauskommt: die kantonalen Ruhegehalte der in Zukunft pen-
sionierten Lehrer der Stadt Zürich fallen in die Stadtkasse,
und die Stadt pensioniert ihre Lehrer so, wie wenn sie Mit-
glieder der Versicherungskasse wären. Durch diese Regelung
werden zwar die Pensionen nur unwesentlich erhöht; aber
deren Maximum wird schon mit. dem 31. Dienstjahr erreicht
und es werden auch bei früherer Invalidität beistimmte Beträge
ausgerichtet. Ohne den Wert der Pensionen im allgemeinen zu
hoch in Rechnung stellen zu wollen, weiß die städtische Leh-
rerschaft diese Regelung doch zu schätzen. Sie ist damit den
übrigen städtischen Funktionären in der Invalidenversicherung
vollständig gleichgestellt. Wenn sie dabei auch keine person-
liehen Prämien zu zahlen hat, so ist das nicht etwa eine Be-

vorzugung. An Stelle der Prämien fallen die kantonalen Ruhe-
gehalte in die Stadtkasse, und diese sind der Lehrerschaft bei
der Festsetzung der kantonalen Besoldung je und je hoch ge-
nug angerechnet worden, indem man die Besoldungsansätze
niedriger hielt. Weit wichtiger wäre es für die Lehrerschaft
noch gewesen, wenn ihre Witwen- und Waisenrenten der städ-
tischen Hinterbliebenenversicherung angeglichen worden
wären. Einen Weg hierzu zu finden, wird eine der nächsten
und dringendsten Aufgaben der städtischen Lehrerorgaüisätiö-
nen sein.

Zum Schlüsse sei aussdrücklich festgestellt, daß die Be-
ratungen der Abbauvorlage in der Zentralschulpflege und im
Großen Stadtrate von einem verständnisvollen Wohlwollen für
die Lehrerschaft getragen waren. Dieser Eindruck kann durch
gehässige Voten einzelner Parlamentarier und Magistraten
nicht beeinträchtigt werden. Auf dieses Verständnis und auf
dieses Wohlwollen bauen die Beamten, Angestellten, Arbeiter
und Lehrer der Stadt Zürich auch für die Zukunft. Nach dem
jetzt erfolgten Lohnabbau kann eine weitere Steigerung der
Mietpreise sowohl als der übrigen Lebenskosten von ihnen un-
möglich getragen werden. Eine solche Steigerung müßte auto-
matisch zu neuen Lohnforderungen führen. Allerdings wird
dann die Reihe in erster Linie an der Privatarbeiterschaft sein,
die heute zum Teil unter Hunger- und Elendslöhnen schmach-
tet. Dann haben die städtischen Festbesoldeten Gelegenheit,
der Privatarbeiterschaft die uneigennützige Solidarität zu ver-
gelten, welche diese ihnen am 3. Juni 1923 bewiesen hat. Je
unverbrüchlicher die gegenseitige Solidarität von den verschie-
densten Gruppen der unselbständig Erwerbenden gewahrt
wird, um so weniger dürfte es gelingen, die Lasten, die Krieg
und Krise mit sich brachten, in noch größerem Maße als bis-
her auf sie abzuwälzen. Wenn der Lohnabbau diese Einsicht
stärkte, so hat er wenigstens in einer Hinsicht etwas Gutes ge-
wirkt. -n-

Zum 50jährigen Jubiläum einer Seminarklasse.
Die noch im Amte stehenden Lehrer, die im Frühjahr 1875

patentiert wurden, haben diesen Frühling ihr 50. Dienstjahr
angetreten. Da mag es von Interesse sein, den Wandel einer
Seminarklasse in dieser langen Zeit zu verfolgen. Es wurden
1875 dreißig Seminaristen der 4. Klasse patentiert. Mit Aus-
nähme von zweien, von denen der eine einen andern Beruf
wählte und der andere aus dem Kanton wegzog, erhielten alle
sofort eine Anstellung. Sechs derselben erwarben sich später

das Sekundarlehrerpatent und einer wurde Gymnasia llehrer.
Von den 28 Lehrern starben nun während ihrer Amtstätigkeit
deren 12 und zwar je einer im 10., 21., 22., 25., 33., 37., 41., 43.,
44. und 47. und zwei im 42. Dienstjahr. 13 ließen sich in den
Ruhestand versetzen und zwar je einer nach 34, 43, 44, 45 und
46 Dienstjahren und je zwei nach 40, 47 und 49 Dienstjahren.
Von diesen sind seither zwei zur ewigen Ruhe eingegangen.
Von den anfänglich 28 Lehrern stehen noch 3 im Amte und
gedenken ihr 50. Dienstjahr noch zu einem guten Ende zu
bringen. Es sind dies die Herren Primarlehrer Heinrich Berli
und Sekundärlehrer Kaspar Ganz in Außersihl und Primär-
lehrer August Ganz in Hottingen. Sie sind zwar nicht die äl-
testen Lehrer des Kantons, denn vier Lehrer, die einer früheren
Seminarklasse angehören, stehen sogar im 51. Dienstjahre, was
ihnen ermöglicht wurde, weil sie erst im Laufe desselben 70

Jahre alt werden. Es sind dies die Herren Primarlehrer Jo-
hannes Deck in Sternenberg, Primarlehrer Jakob Spillmann in
Wülflingen, Sekundarlehrer fWerner Biber in Außersihl und
Professor Johannes Spühler in Zürich. Ehre, dem Ehre ge-
bührt! Möge allen nach reichem Tagewerk noch ein freund-
licher Lebensabend beschieden sein! M. <7.

Zürcherische Kantonale Sekundarlehrkonferenz.
Jahresversammlung vom 21. Juni 1924 in Zürich.

Der Einladung des Vorstandes zur diesjährigen Jahres-
Versammlung leisteten etwa 80 Mitglieder Folge. Ihnen entbot
Präsident Dr. Specker den Willkomm des Vorstandes, wie
auch den Vertretern der kantonalen Handelsschule (Herren
Rektor Bernef, Prof. Bolle und Prof. Sturm), der Fortbildungs-
schule des K. V. Zürich (Herren Dr. Juzi und Wohlwend),
der schaffhausischen Reallehrerkonferenz (Herren Heer in
Thayngen und Ruh in Schaffhausen) und des Lehrmittelver-
lages (Herr Kuli). In seinem Jaäresften'cfrt, der in einer der
nächsten Nummern des «Päd. Beob.» erscheinen wird, berührte
der Präsident die erfreuliche Tatsache, daß die Veröffentlichun-
gen der Konferenz einem stets zunehmenden Interesse begegnen.
Das Jährbuch 1925 wird voraussichtlich in erster Linie dem
Französischunterricht der III. Klasse gewidmet sein, nachdem
die freie Verwendung der in Betracht fallenden Lehrmittel we-
sentlich eingeschränkt worden ist. Die Konferenz faßt daher die

Erstellung eines eigenen Übungs- und Lesebuches ins Auge
und wird zu dieser Frage nach den! Sommerferien Stellung
nehmen. Als weitere Stoffe kommen in Frage: Arbeiten aus
dem Gebiete der Naturwissenschaften, der deutsehen Gramma-
tik, der Poesie und der Prosa (Kommentar für das neue Poe-
sielehrmittel und Stoffprogramm für das kommende Prosa-
buch). Die Tätigkeit der Lehrplänkommission hat geruht,
nachdem das letzte Wort in der Maturitätsfrage in Bern noch
nicht gesprochen worden ist. Der «offene Brief» als Antwort
auf die in den «N. Z. N.» erschienenen Angriffe auf die zür-
cherische Sekundärschule ist — teils in extenso, teils im Aus-
zug — in der ganzen Ostschweiz verbreitet Worden. Die Ent-
wicklung des konfessionellen Schulstreit.es wird in Verbindung
mit den Organen des Z. K. L.-V. weiter verfolgt.

Über die Jahresrechram# referiert der Quäsfor, Dr. F.
Wertstem in Zürich. Die Einnahmen betragen Fr. 5653.80, die
Ausgaben Fr. 6117.40, das Defizit erreicht den Betrag von
Fr. 463.60. Die Rechnung ist vom Vorstand und den Reviso-
ren geprüft worden und wird dem Rechnungssteiler unter be-
ster Verdankung abgenommen.

Für die IFöTrten stellen sich die bisherigen Mandatinhaber
wieder zur Verfügung. Nachdem Dr. A. Specker, dessen her-
vorragende Tätigkeit gebührend verdankt wurde, als Präsident
bestätigt worden war, erfolgte die Wiederwahl der übrigen
Mitglieder in globo. Der Vorstand setzt sich für die neue
Amtsdauer zusammen aus: Dr. A. Speeker in Zürich, E.'Egli
in Zürich, P. Hertli in Andelfingen, E. Huber in Rüti, P. Hu-
ber in Obfelden, Dr. F. Wettstein in Zürich, Stadtrat R. Wirz
in Winterthur. Als Rechnungsrevisoren amten die Kollegen
Bickel in Zürich und Wespi in Oerlikon. Die Lehrplankom-
mission besteht aus: Dr. H. Stettbacher, E. Egli in Zürich,
E. Gaßmann in Winterthur, F. Kübler in Zürich und F. Rutis-
hauser in Zürich.
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Prof. Frawc/uger, der sich in verdankenswerter Weise zur
Verfügung gestellt, hat, spricht als erster Referent über «Der
[/nfemchf in -Rechnungsführung und Buchhaltung an der Se-
kwrafarscbnfe und -Erstellung eines diesbezüglichen neuen Lehr-
mittels». Das Referat bot eine Reihe trefflicher Gedanken in
gewählter Form und — das zu betonen, sei dem Berichterstat-
ter zum voraus gestattet — eine sachlich-gerechte Würdigung
unserer Schulstufe und ihrer Träger, die die wärmste Aner-
kennung seitens der Sekundarlehrersehaft verdient. Die Stel-
lung des Faches im Gesamtlehrplan ist stofflich und zeitlich
begrenzt; indessen sollte in einer Jahresstunde in jeder Klasse
das erreicht werden, was man von einer gut ausgebauten Se-

kundarschule erwarten darf. Die Bedeutung des Wirtschafts-
lebens zu erfassen, ist in der Buchführung gegeben. Sodann
stellt sich der Buchhaltungsunterricht dienend an die Seite der
andern Fächer in bezug auf die Geistesbildung des Schülers.
Wird der Unterricht mit dem Leben in Verbindung gesetzt, so
findet er auch großes Interesse beim Schüler. Da diesem die
Kenntnis des praktischen Lebens abgeht, muß ein Verfahren
gewählt werden, das ihn in die Lage versetzt, aus! einer ge-
wissen Erfahrung heraus das zu tun, was der Buchhalter tut.
Für den Schüler bestehen eine ganze Reihe von Schwierig-
keiten, zunächst stofflicher Natur: er kann sich nicht vorstel-
len, daß Vermögen Besitztum in verschiedenen Formen sein
kann; dann ergeben sich Schwierigkeiten in der technischen
Darstellung. Diese Schwierigkeiten hat man gehäuft; dabei
ging dem Schüler die Freude am Fach verloren, und dem Leh-
rer bereitete es Ärger und Verdruß. Zu einem methodischen
Aufbau gehört die souveräne Beherrschung des Stoffes unter
Berücksichtigung der verschiedenen Bedürfpisse (Stadt und
La nd, Haushalt, Gewerbe, Handwerk usw.). Die Erfahrung
hat nun gezeigt, daß die bestehenden Lehrmittel eine viel zu
große Stoffauswahl bieten. Die vom Referenten erprobte Me-
thode besteht in der alten didaktischen Weisheit der konzentri-
sehen Kreise. Dem Schüler wird eine geschlossene Aufgabe
gegeben, aus der die Elemente herausgelöst werden. In äußerst
instruktiver Weise entwickelte der Redner die Begriffe von
Einkaufs- und Verkaufsbuch, Lagerbuch, Inventar, Brutto-
und Nettoertrag, Bargeschäft und Kreditgeschäft. Schließlich
können die einzelnen Bücher dem Schüler im Zusammenhang
vorgeführt werden. Die Korrespondenz muß aus der Buch-
haltung herauswachsen; die gleichen Personen und Geschäfte
müssen den Stoff liefern. Wechsel, Anweisung und Check
können nicht auf Rechtsgrundlagen aufgebaut werden; sie sind
anf unserer Stufe lediglich Zahlungsmittel. Das Lehrmittel ist
zu trennen ; für die Hand des Schülers genügt, eine Aufgaben-
sammlung über die genannten Stoffgebiete; das Lehrerheft ent-
hält die methodische Entwicklung des Stoffes. Dabei kommen
in Frage wenige Aufgaben, die den Kaufmann, den Privaten,
die Hauswirtschaft, den Handwerker und den Landwirt be-
schlagen, außerdem für Geschäftsaufsätze Formulare und ein-
fache Briefe. Der Einführung in die Elemente der doppelten
Buchhaltung steht der Referent eher skeptisch gegenüber; «so-
fern die Verhältnisse die Einführung in die doppelte Buehhal-
tung gestatten, so ist diese zur amerikanischen Darstellungs-
methode zu entwickeln.» Für die 3. Klasse sind Besprechun-
gen über den Schuldschein, die Bürgschaft und die Faust-
nfandverschreibung am Platze. Als Quintessenz seiner Aus-
führungen bezeichnete der Redner: weniger Aufgaben, dafür
betreiben wir mehr wesentliche Buchhaltung; wir nehmen die
Elemente aus dem Zusammenhang und fügen sie nachher wie-
der zusammen.

Sekundarlehrer Dr. Strub in Zürich untersuchte als Kor-
referent die Frage: Welches ist die aktuelle Stellung, die der
Buchhaltungsunterricht einnimmt, und welche Stellung ist die-
sem Fache in Zukunft einzuräumen. Er stellt fest, daß die
Buchhaltung verschiedener Einstellung seitens des Lehrers be-
gegnet; die Resultate des Unterrichtes sind nicht immer be-
friedigend. Hemmende Faktoren sind die Einseitigkeit der
Vorbildung und die Auffassung, daß die Buchhaltung der
Fachschule zu überlassen sei, obwohl sie zu den Bestandteilen

einer allgemeinen Bildung gehört. Bei der Untersuchung der
äußerlichen Mittel auf ihre Mitschuld ist zu sagen, daß die
stoffliche Gruppierung und die Dosierung des Lehrstoffes im
gegenwärtigen Lehnnittel zu beanstanden sind. Es fehlen
durchsichtige Einführungsbeispiele und Übungsaufgaben. Un-
ser Augenmerk sollte darauf gerichtet sein, dem; Schüler zu
zeigen, daß er mit der Buchhaltung sein eigenes Interesse ver-
ficht. Schon in der 1. Klasse besteht, die Möglichkeit — bei
etwelcher Kürzung der Arithmetik — den Hauptteil der sogen.
Rechnungsführung unterzubringen. Die 2. Klasse könnte das
Journal, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Konto-
korrent- (progressive Methode) behandeln. Für die 8. Klasse
verbleiben die Repetition der bis jetzt gewonnenen Kenntnisse
am ausgedehnteren Beispiel, der bargeldlose Verkehr, eine
kleine Wechsellehre mit Diskontorechnung und die Korrespon-
denz in engem Zusammenspiel mit der Buchhaltung. Für be-
fähigte Schüler kommt sodann noch die doppelte Buchhaltung
in Frage. Im Interess eines ersprießlichen Unterrichtes würde
der Redner es begrüßen, wenn der Lehrplan das Fach voll-
ständig abtrennen und selbständig machen würde.

Beide Referate, die sich in vorzüglicher Weise ergänzten,
wurden mit lebhaftem Interesse aufgenommen.

Die Diskussion wird durch TP, Weiß in Zürich eröffnet.
Er bestätigt, daß mit der Methode Frauchiger lebhafte Teil-
nähme der Schüler erweckt wird. Was soll mit der Schreib-
stunde geschehen, wenn die Arithmetik eine Stunde an die
Buchhaltung abgibt? Darf sie in den Dienst des Buchhaltungs-
Unterrichtes gestellt werden? Die Einführung der Rechnungs-
führung in der 1. Klasse bedingt eine Lehrplanrevision. Der
Zweiteilung des neuen Lehrmittels stimmt der Votant zu.
E. Höhn in Zürich wendet sich gegen die Verkürzung der
Arithmetik und spricht für den Abbau im Buchhaltungsunter-
rieht. E. Gwßwiann in Winterthur vermißt die Anschauung,
die auch nach den Ausführungen von Prof. Frauchiger fehlt.
Das Fach geht seinem Wesen nach über unsere Stufe hinaus.
Die Einheit, an der man alles entwickeln soll, wird uns zur
Zwangsjacke. H. BüMer in Wetzikon weist auf das Minimal-
Programm hin. Das Verlangen nach mehr entspricht demsel-
ben nicht. H. Hppli in Zürich bekennt sich als wanner Freund
der Buchhaltung und zeigt, wie er den Unterricht unter Ver-
Wendung einer Anzahl Arithmetikstunden aufbaut. Die Her-
ren B'obkceraf und Dr. Juzi raten zur Beschränkung auf die
einfache Buchhaltung. Die Hauptsache ist, wenn die austxe-
tenden Sekundarschüler rechnen können. Rektor Rerucf sieht
in der Buchhaltung ein wichtiges, allgemein bildendes Fach.
Die Handelsschule muß darauf halten, daß dieses Fach in der
Sekundärschule recht, gelehrt wird; dafür könnte in der AI-
gebra etwas abgebaut werden. Seinem Antrag, daß der Vor-
stand die Bestrebungen zu einer zweckdienlichen Ausbildung
der Sekundarlehrersehaft für die Unterrichtserteilung im Rech-

nungs- und Buchführungsunterricht zu unterstützen habe, wird
zugestimmt. J. Engster in Wädenswil glaubt nicht, daß es
möglich sei, die Arithmetik um eine Stunde zu verkürzen. Er
erneuert den Wunsch, daß die Geometrie für die Mädchen fa-
kultativ erklärt werde.

Nach weiteren Äußerungen von Prof. Frauchiger, der da-
mit einverstanden ist, daß die Rechnungsführung in der
1. Klasse wegfällt, und E. Höhn in Zürich einigt sich die Ta-
gung auf folgende Besc/ifüsse:

1. Der Buchhaltungsunterricht soll auf der Sekundarschul-
stufe sowohl zeitlich als stofflich im gleichen Umfang wie bis-
her erteilt werden.

2. Der Vorstand der Sekundarlehrerkonferenz wird beauf-
tragt, für eines der nächsten Jahrbücher einen Lehrgang in
Rechnungs- und Buchführung für die Hand des Lehrers aus-
arbeiten zu lassen. P. Hb.

Briefkasten der Redaktion.
An die Herren U. S. und J. B. in Z. Die Beiträge sind gesetzt,

müssen aber nochmals verschoben werden. — An die Herren E. H. und
K. H. in Z. Die Einsendungen werden in der Augustnummer erscheinen
können. — An die Herren F. R. und Dr. A. Sp. in Z. Wir müssen die
Jahresberichte noch etwas zurücklegen. Dank und Gruß! _E. Hd.
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